
Satzung zur 1. Änderung 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung des Friedhofs Schmidtmannstraße 
der Stadt Aschersleben (Friedhofsgebührensatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 8, 11 und 45 Abs. 2 Ziffer 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 06. 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26. 06. 2025 (GVBl. LSA S. 410) sowie der §§ 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 12. 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 12. 2020 (GVBl. LSA S. 712), hat der Stadtrat 
der Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 26. 11. 2025 folgende Satzung zur 1. Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Friedhofs Schmidtmannstraße der 
Stadt Aschersleben beschlossen: 
 
 

§ 1 
Änderungen 

 
Das gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 
Friedhofs Schmidtmannstraße der Stadt Aschersleben vom 29. 11. 2023 beigefügte 
Gebührenverzeichnis erhält den in der Anlage genannten Wortlaut. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Aschersleben, den 
 
 
 
Amme 
Oberbürgermeister      Dienstsiegel 
 
 
 


